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Neues aus der Rechtsprechung 

Sexismus gegen Männer? – LAG Köln lässt Kläger mit 

AGG-Klage abblitzen 

Der Kläger fühlte sich wegen seines Geschlechts benachteiligt – und ver-

langte eine sechsstellige Entschädigung. Das Gericht winkt ab: Für eine Be-

weislastumkehr nach § 22 AGG braucht es mehr als nur ein Gefühl. 

Sachverhalt 

Der Kläger war befristet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer 

Hochschule tätig und promovierte dort. Nach persönlichen Konflik-

ten mit Kolleginnen, insbesondere einer engen Bekanntschaft, kam es 

zu wechselseitigen Vorwürfen, Strafanzeigen und arbeitsrechtlichen 

Maßnahmen gegen ihn. Der Kläger sah sich aufgrund seines Ge-

schlechts und später wegen einer anerkannten Behinderung diskri-

miniert und ausgegrenzt. Er verlangte Entschädigung und Schadens-

ersatz nach § 15 AGG. Das Arbeitsgericht (ArbG) Siegburg hat einen 

Anspruch mangels Diskriminierung verneint, woraufhin der Kläger 

in Berufung gegangen ist. 

Entscheidung des Gerichts 

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln hat das Urteil des ArbG bestä-

tigt und die Berufung zurückgewiesen. Nach § 15 Abs. 1 AGG ist der 

Arbeitgeber verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der durch einen 

Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot nach § 7 AGG entstanden 

ist. Einer der in §§ 1 und 7 AGG genannten Diskriminierungsgründe 

ist das Geschlecht. 

Da Arbeitnehmer eine Diskriminierung häufig nur schwer direkt be-

weisen können, sieht § 22 AGG eine Beweiserleichterung vor: Es ge-

nügt, wenn der Arbeitnehmer Indizien darlegt, die eine Benachteili-

gung wegen eines in § 1 AGG genannten Merkmals überwiegend 

wahrscheinlich erscheinen lassen. In diesem Fall kehrt sich die Be-

weislast um, und der Arbeitgeber muss den Vollbeweis dafür führen, 

dass entweder keine Ungleichbehandlung stattgefunden hat oder 

sachliche Gründe für diese vorlagen. 
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Im vorliegenden Fall ist dem Kläger der Nachweis solcher Indizien 

jedoch nicht gelungen. Die bloße Gleichzeitigkeit eines nach §§ 1, 7 

AGG verbotenen Unterscheidungsmerkmals (z. B. das Geschlecht) 

und einer nachteiligen Behandlung reiche nicht aus, um eine Diskri-

minierung im Sinne des § 22 AGG zu vermuten. Eine Beweislastum-

kehr wird dadurch nicht ausgelöst. 

Praxistipp 

Gerade das Diskriminierungsmerkmal „Geschlecht“ zeigt exempla-

risch, wie sorgfältig mit § 22 AGG umzugehen ist: Da jede Person – 

ob mit männlichem, weiblichem, diversem Geschlecht oder ohne Ge-

schlechtseintrag – ein geschlechtsbezogenes Merkmal aufweist, 

könnte theoretisch jede Ungleichbehandlung als Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts ausgelegt werden. Das AGG schützt je-

doch nicht vor jeder Ungleichbehandlung, sondern nur vor solchen, 

die sachlich nicht gerechtfertigt und an einem in § 1 AGG genannten 

Merkmal orientiert sind. Deshalb genügt es für § 22 AGG nicht, sich 

allein auf die Existenz eines Geschlechtsmerkmals zu berufen. Erfor-

derlich sind konkrete Umstände, die eine Diskriminierung überwie-

gend wahrscheinlich erscheinen lassen. 

Die Entscheidung stärkt die Verteidigungsposition von Arbeitgebern 

gegenüber pauschalen oder unsubstantiierten Diskriminierungsvor-

würfen. 
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